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Allgemeine 
Versicherungsbedingungen (AVB) 

TARIF SU 9 

FÜR GKV-VERSICHERTE 

LEISTUNGEN BEI KRANKENHAUSAUFENTHALT WEGEN 

UNFALLFOLGEN:  KOSTENERSTATTUNG BEI STATIONÄRER BEHANDLUNG IM ZWEIBETTZIMMER 
  ODER 
  KRANKENHAUSTAGEGELD 
 
 
KRANKHEIT ODER 
ENTBINDUNG:  KRANKENHAUSTAGEGELD 

Die AVB umfassen diesen Tarif sowie (in einem gesonderten Druckstück) die Musterbedingungen 2009 - MB/KK 2009 - 
des Verbandes der privaten Krankenversicherung und die Tarifbedingungen der DKV. 

Wichtiger Hinweis zum Auslandsaufenthalt auf Seite 4. 
 
 
1. Tarifleistungen 
 
1.1 Stationäre Heilbehandlung wegen Unfallfolgen 
 
 
 
 Kostenerstattung 
 
 
1.1.1 Erstattungsfähig sind nach vorheriger Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bei stationärer 

Heilbehandlung wegen Unfallfolgen Aufwendungen für: 
 
  Mehrkosten der Unterkunft Zweibettzimmer1. 
 

  Neben dem Unterkunftszuschlag berechenbarer Zuschlag für Verpflegung, Sanitärzelle, Telefonanschluss, 
Radio- und Fernsehgerät. 

 
  Wahlärztliche2 und belegärztliche3 Leistungen, 

 soweit die Gebühren im Rahmen der Höchstsätze der amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte 
liegen und deren Bemessungsgrundsätzen entsprechen. 

 
  Transport - jeweils bis 100 km - im Krankenwagen zum und vom Krankenhaus, im Rettungshubschrauber zum 

Krankenhaus. 
 
 
1.1.2 Die verbleibenden erstattungsfähigen Aufwendungen werden zu 100 % ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
1 Differenzbetrag zwischen den berechneten Kosten (für allgemeine Krankenhausleistungen sowie Unterkunftszuschlag 

für Zweibettzimmer) und der Pflichtleistung der GKV, ausgenommen die von der GKV verlangte Zuzahlung (häusliche 
Ersparnis Erwachsener). Wählt der Versicherte gesondert berechenbare Unterkunft im Einbettzimmer, ist der Unter-
kunftszuschlag für ein Zweibettzimmer des aufgesuchten Krankenhauses erstattungsfähig. Zählt die Unterkunft im 
Zweibettzimmer zu den allgemeinen Krankenhausleistungen, ist der Zuschlag für das Einbettzimmer zu 60 % erstat-
tungsfähig. 

2 gesondert berechenbare Behandlung durch leitende Krankenhausärzte 
3 Belegärzte sind nicht am Krankenhaus angestellte Ärzte, die Patienten unter Inanspruchnahme der Einrichtungen des 

Krankenhauses stationär behandeln. 
 



 

51001582 B 146 (1.09) BDK70393 0178116053 101930590 2/4 

 
 
 
 
 
 Krankenhaustagegeld 
 
 
1.1.3 Nimmt der Versicherungsnehmer die Tarifleistung nach Nr. 1.1.2 nicht in Anspruch, zahlt die DKV bei stationärer - 

nicht bei teil-, vor- oder nachstationärer - Heilbehandlung wegen Unfallfolgen für jeden Tag des Krankenhausauf-
enthaltes ein 

 
 Krankenhaustagegeld: 

 
ab vierten Lebensjahr 25,56 EUR, 

 
bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr 15,34 EUR. 

 
 
 
1.2 Stationäre Heilbehandlung wegen Krankheit, 
 Stationäre Entbindung 
 
 
 Krankenhaustagegeld 
 
 
 Die DKV zahlt bei stationärer - nicht bei teil-, vor- oder nachstationärer - Heilbehandlung wegen Krankheit für 

jeden Tag des Krankenhausaufenthaltes ein 
 

 Krankenhaustagegeld: 
 

ab vierten Lebensjahr 25,56 EUR, 
 

bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr 15,34 EUR. 

 
 Bei stationärer Entbindung beträgt das Krankenhaustagegeld 
 

25,56 EUR. 
 
 
 
 
 
 
2. Monatliche Beitragsraten 
 
2.1 Die monatlich zu zahlende Beitragsrate ergibt sich aus dem Versicherungsschein bzw. einem späteren Nachtrag 

zum Versicherungsschein. 

2.2 Die Berechnung des Eintrittsalters richtet sich nach § 8 Abs. 2.1 AVB.  

2.3 Für Kinder, die nach § 2 Abs. 2 AVB vom Tage der Geburt an nach Tarif SU 9 versichert sind, entfällt für die ers-
ten drei Monate die Beitragszahlung. 

2.4 Für die versicherte Person, die das 14. bzw. das 19. Lebensjahr vollendet, ist ab Beginn des folgenden Kalender-
jahres der Beitrag des nächsthöheren Alters zu zahlen. 

2.5 Dauert der Krankenhausaufenthalt der versicherten Person länger als 84 Tage (12 Wochen), entfällt für ihre Ver-
sicherung nach Tarif SU 9 für die Dauer weiterer medizinisch notwendiger stationärer - nicht teil-, vor- oder nach-
stationärer - Heilbehandlung die Beitragszahlung. 

 Für die Zeit, die sich an die 84 Tage anschließt, zahlt die DKV nach Abschluss des Krankenhausaufenthaltes für 
jeweils 30 Tage einen Monatsbeitrag zurück. Ein voller Monatsbeitrag wird auch dann zurückgezahlt, wenn weni-
ger als 30 Tage erreicht werden. 
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3. Aufnahmefähigkeit / Vorrang der Leistung der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) bei Kostenerstattung 
 
3.1 Aufnahmefähigkeit 

 In den Tarif SU 9 kann aufgenommen werden, wer in der GKV versichert ist. 
 
3.2 Vorherige oder fehlende Leistung der GKV bei Kostenerstattung 
 
 Die DKV ist zur Kostenerstattung nach Nr. 1.1 nur verpflichtet, wenn zuvor die GKV ihre Leistung erbracht hat. 

 Endet die Versicherung bei der GKV oder lehnt die GKV während der Dauer der Versicherung nach SU 9 ihre 
Leistung ab, leistet die DKV, sofern sie nach den übrigen Regelungen der AVB verpflichtet ist 

 
 bei stationärer Heilbehandlung wegen Unfallfolgen 

 für Prozentsatz der 
  Tarifleistung 
 

  Unterkunftszuschlag Zweibettzimmer 4  
 

 neben dem Unterkunftszuschlag berechenbarer 100 % 
 Zuschlag für Verpflegung, Sanitärzelle, 
 Telefonanschluss, Radio- und Fernsehgerät  

  wahlärztliche und belegärztliche Leistungen 
 

  Transport - jeweils bis 100 km - im Krankenwagen 60 % 
zum und vom Krankenhaus, im Rettungshubschrauber zum  

 Krankenhaus 

3.3  Die Regelungen in Nr. 1.1 und Nr. 3 gelten entsprechend, wenn ein den Leistungen der GKV vergleichbarer Ver-
sicherungsschutz für Krankenhausbehandlung besteht. 

 
 
 
4. Sonderregelung zum Krankenhaustagegeld 
 
 Soll neben einer Versicherung nach Tarif SU 9 eine Krankenhaustagegeldversicherung mit einem Beginn vor 

Vollendung des 18. Lebensjahres abgeschlossen werden, wird eine Einwilligung nach § 9 Abs. 6 AVB nicht erteilt. 
 
 
 
5. Umstellung in einen der Ergänzungstarife SD 9 oder SM 9 
 
5.1 Hat die Versicherung nach Tarif SU 9 vor Vollendung des 27. Lebensjahres der versicherten Person begonnen, 

kann sie der Versicherungsnehmer bis spätestens zur Vollendung des 30. Lebensjahres 
 
  nach Ablauf der ersten drei Jahre seit ihrem Beginn 
 
  oder nach Ablauf jeweils weiterer drei Jahre 
 
 zum Ersten des nächsten Monats ohne erneute Risikoprüfung und ohne neue Wartezeiten wahlweise in den Tarif 

SD 9 oder SM 9 umstellen lassen.5 
 

5.2 Diese Umstellung kann bis zum Ende des dritten Monats nach dem jeweils laut Nr. 5.1 zulässigen Termin schrift-
lich beantragt werden. 

 
 
 
 
 
 
____________________________ 
4 Wählt der Versicherte gesondert berechenbare Unterkunft im Einbettzimmer, ist der Unterkunftszuschlag für ein Zwei-

bettzimmer des aufgesuchten Krankenhauses erstattungsfähig. Zählt die Unterkunft im Zweibettzimmer zu den allge-
meinen Krankenhausleistungen, ist der Zuschlag für das Einbettzimmer zu 60 % erstattungsfähig. 

5 Beispiel: 
 Die versicherte Person hat bei Versicherungsbeginn am 1.8.1994 das 20. Lebensjahr vollendet. Zu den erleichterten 

Bedingungen laut Nr. 5.1 kann die Versicherung frühestens zum 1.8.1997 umgestellt werden. Ist dieser Termin dem 
Versicherungsnehmer zu früh, kann er die Versicherung zum 1.8.2000 oder zum 1.8.2003 (dieser letzte Termin liegt 
vor Vollendung des 30. Lebensjahres) umstellen lassen. 
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Wichtiger Hinweis zum Auslandsaufenthalt 
 
Die gesetzliche Krankenversicherung leistet bei Behandlung im Ausland nur in bestimmten Fällen. Ihr Versicherungs-
schutz nach Tarif SU 9, soweit er der Kostenerstattung bei stationärer Heilbehandlung wegen Unfallfolgen gilt, kann 
somit eingeschränkt sein (vgl. Nr. 3.2). 
 
Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, rechtzeitig vor Antritt der Auslandsreise Ihre Krankenkasse zu fragen bzw. gleich 
bei der DKV eine Auslandsreise-Krankenversicherung abzuschließen. Welcher Tarif für Sie der zweckmäßigste ist, sagt 
Ihnen unsere Geschäftsstelle oder die Hauptverwaltung in Köln. 
 

 
  
  Gerne geben wir bei Fragen ausführliche Auskunft: 
 Kundenservice Center 0 18 01/358 100 (3,9 ct/Min.*) 
 (*aus dem deutschen Festnetz, abweichende Kosten aus Mobilfunknetzen möglich) 

 



DKV Deutsche Krankenversicherung AG  
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Wichtige Informationen  
zu Tarif SU 9 für GKV-Versicherte 
 
 
In der heutigen Zeit kann niemand sicher sein, dass er 
von Unfällen verschont bleibt. Deshalb ist es gut zu 
wissen: 
 
Kostenerstattung  

 
Sollte wegen der Folgen eines U n f a l l s - Verkehrs-
unfall, Berufsunfall, Unfall beim Sport, in der Freizeit 
bzw. im häuslichen Bereich - stationäre Heilbehandlung 
im Krankenhaus notwendig sein, können Sie zusätzliche 
Krankenhausleistungen - Unterkunft im Zweibettzimmer 
- sowie wahlärztliche* und belegärztliche* Leistungen 
(deren Kosten die gesetzliche Krankenversicherung - 
also Ihre Krankenkasse - nicht übernimmt) in Anspruch 
nehmen. 
 
Welche Leistungen das sind, sagt Ihnen der Tarif in Nr. 
1.1.1. Die nach vorheriger Leistung Ihrer Krankenkasse 
verbleibenden erstattungsfähigen Aufwendungen er-
setzt die DKV voll. 
 
oder Krankenhaustagegeld  

 
Falls Ihnen bei vollstationärer Krankenhausbehandlung 
wegen U n f a l l f o l g e n  die allgemeinen Kranken-
hausleistungen (deren Kosten Ihre Krankenkasse über-
nimmt) ausreichen, erhalten Sie für jeden Tag des  
Krankenhausaufenthaltes ein Krankenhaustagegeld. 
Näheres dazu finden Sie in Nr. 1.1.3 des Tarifs. 
 
Müssen Sie wegen K r a n k h e i t  ein Krankenhaus 
zur stationären Heilbehandlung aufsuchen, haben Sie 
nicht die Wahl zwischen Kostenerstattung oder Kran-
kenhaustagegeld. Die DKV zahlt dann bei vollstationärer 
Behandlung bzw. Entbindung ein Krankenhaustagegeld 
(Nr. 1.2 des Tarifs). 
 
Weitere Leistungen der DKV nach Tarif SU 9  

 
 Ab Geburt nach Tarif SU 9 mitversicherte Kinder sind 

in den ersten drei Monaten beitragsfrei (Nr. 2.3). 
 
 Beitragsrückzahlung bei mehr als 12wöchigem 

Krankenhausaufenthalt (Nr. 2.5). 
 
 Unter bestimmten Voraussetzungen Umstellung in 

einen Ergänzungstarif mit umfassenderen Leistun-
gen zu erleichterten Bedingungen (Nr. 5):  

 
 
 

Beginnt die Versicherung irgendwann vor Vollen-
dung Ihres 27. Lebensjahres, können Sie sie  
 
 nach Ablauf der ersten drei Jahre 
 oder jeweils nach Ablauf eines weiteren Zeit-

raums von drei Jahren 
 
spätestens jedoch bis zur Vollendung des 30.  
Lebensjahres, zum Ersten des folgenden Monats  
ohne erneute Risikoprüfung und ohne neue  
Wartezeiten wahlweise in einen der Ergänzungs-
tarife SD 9 oder SM 9 umstellen lassen.* 
Diese Umstellung können Sie bis zum Ende des 
dritten Monats nach dem jeweils zulässigen Um-
stellungstermin schriftlich beantragen. 
 
* Ein Beispiel: 

Der Versicherte hat bei Versicherungsbeginn am 
1.8.1994 das 20. Lebensjahr vollendet. Zu den 
erleichterten Bedingungen kann er die Versiche-
rung frühestens zum 1.8.1997 umstellen lassen. 
Ist ihm dieser Termin zu früh, kann er die Um-
stellung zum 1.8.2000 oder zum 1.8.2003 (die-
ser letzte Termin liegt vor Vollendung des 30. 
Lebensjahres) verlangen.  

 
Mit den Tarifen SD 9 oder SM 9 können Sie im  
Krankenhaus bei stationärer Heilbehandlung wegen 
Krankheit ebenso wie bei Unfallfolgen bzw. bei sta-
tionärer Entbindung wahlärztliche und beleg-
ärztliche Leistungen sowie gesondert berechenbare 
Unterkunft im Zweibettzimmer (Tarif SD 9) oder im 
Einbettzimmer (Tarif SM 9) in Anspruch nehmen. 

 
Innerhalb der nächsten vier Wochen erhalten Sie die 
Unfall-Medi-Card der DKV. Diese sollten Sie dann wie 
die Versichertenkarte Ihrer Krankenkasse immer mit sich 
führen. Die Unfall-Medi-Card zeigt dem Krankenhaus, 
welche Unterkunft Sie auf Grund Ihrer Ergänzungsversi-
cherung bei stationärer Behandlung wegen Unfallfolgen 
in Anspruch nehmen können. 
 
Wenn Sie Fragen zu Ihren Versicherungsschutz haben: 
wir beantworten sie Ihnen gerne schriftlich. 
 
 

  
  Gerne geben wir bei Fragen ausführliche Auskunft: 
 Kundenservice Center 0 18 01/358 100 (3,9 ct/Min.*) 
 (*aus dem deutschen Festnetz, abweichende Kosten aus Mobilfunknetzen möglich) 

 

 
Bitte nehmen Sie dieses Informationsblatt zu Ihren Versicherungsunterlagen. 
 
 
 
 
* Diese Begriffe sind im Tarif SU 9 zu Nr. 1.1.1 erläutert 
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